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I.

Es geschieht nicht oft, daß auf einem so gründlich beackerten Feld wie
dem Wormser Konkordat noch Neues zutage gefördert wird. Claudia
Zey1 ist ein solcher Fund geglückt: Sie hat in einem Brief Heinrichs V.
an Papst Calixt II. aus dem Spätherbst 1122 einen Hinweis auf einen
Romzugsplan des Kaisers entdeckt, den die ältere Literatur noch be-
merkt2, die neuere Forschung (die Verfasserin nicht ausgenommen3)
aber übersehen hat. Diesen nicht zustandegekommenen Romzug
bringt sie in Verbindung mit dem Befund, daß die nur kopial überlie-
ferte päpstliche Vertragsurkunde, das sogenannte Calixtinum, an-
scheinend nicht von Calixt II. persönlich unterfertigt war und damit
formal hinter der von Heinrich V. eigenhändig unterfertigten (im Ori-
ginal erhaltenen) kaiserlichen Vertragsurkunde, dem Heinricianum,
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